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Berlin, den 12.01.2022

Änderung der Regelungen für den Trainingsbetrieb aufgrund der elften

Änderungsverordnung zur Infektionsschutzverordnung des Landes Ber-

lin

Sehr geehrte Sportkameradinnen und Sportkameraden,

für den Trainingsbetrieb auf den Kegelanlagen in Berlin treten ab sofort folgende Ände-

rungen zur bisherigen Regelung in Kraft:

 Bei der Sportausübung in gedeckten Sportanlagen gilt die 2G-Plus-Regelung,
d. h. alle anwesende Personen sind „geboostert“, vollständig geimpft oder gene-
sen. Personen, die vollständig geimpft oder genesen sind legen zusätzlich ei-
nen gültigen negativen Test vor. Dies können sowohl ein negativer POC-Test
(nicht älter als 24 Stunden) als auch ein negativer PCR-Test (nicht älter als 48
Stunden) mit dazugehöriger Negativbescheinigung (keine selbstdurchgeführten
POC-Tests) sein.

 Für Personen unter 18 Jahren, die im Rahmen des Schulbesuchs regelmäßig
getestet werden, gilt die 2G-Plus-Pflicht nicht. Für diese Personen gilt die Vorla-
ge desSchülerausweises als ausreichend.

 Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, müssen
mittels einer ärztlichen Bescheinigung nachweisen, dass sie aus medizinischen
Gründen nicht geimpft werden können, müssen darüber hinaus aber auch einen
negativer POC-Test (nicht älter als 24 Stunden), oder auch einen negativen PCR-
Test (nicht älter als 48 Stunden), mit dazugehöriger Negativbescheinigung (keine
selbstdurchgeführten POC-Tests) vorlegen.

 Die vorstehenden Regelungen gelten für die Hygieneverantwortlichen und die

Jugendtrainer*innen ebenfalls im vollen Umfang.
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Daraus folgt, dass die Hygieneverantwortliche oder der Hygieneverantwortliche zwingend

kontrollieren muss, ob die vorstehenden Maßgaben eingehalten werden und haben dies in

der zu verwendenden Teilnehmerliste zu dokumentieren.

Sollte eine Sportlerin oder ein Sportler diese Maßgaben nicht erfüllen, so hat der /

die Hygienverantwortliche ihr oder ihm den Zutritt zur Kegelanlage zu verweigern

und ihn / sie der Halle zu verweisen.

Sollte ein Hygieneverantwortlicher oder eine Hygienverantwortliche diese Maßga-

ben nicht erfüllen, so ist diese Person von der Tätigkeit zu entbinden und das Trai-

ning solange zu unterbrechen, bis jemand als geeignet für diese Tätigkeit gefunden

und benannt werden kann.

In der Zeit der Trainingsunterbrechung haben alle in der Halle anwesenden Sport-

ler*innen die Halle zu verlassen.

Ich bitte diese Änderungen Euren Klubmitgliedern zur Kenntnis zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen


